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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 21.11.2018 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

als Stadträtinnen und Stadträte haben wir Zugang zum Ratsinfosystem, wo wir relativ 

unkompliziert und komfortabel Zugang zu allen Gremien und Drucksachen des Erfurter Stadtrats 

haben. Die berufenen Bürgerinnen und Bürger haben diesen Zugang nicht, obwohl sie uns in den 

Fachausschüssen begleiten und beraten. Die entsprechenden Drucksachen müssen vielmehr an sie 

Ausschuss für Ausschuss durch die jeweilige Geschäftsstelle versendet werden.   

 

Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen:   

 

1. Wie begründen Sie, dass die berufenen Bürgerinnen und Bürger aus den Fachausschüssen 

bisher keinen Zugang zum Ratsinfosystem und die sie betreffenden Unterlagen für die 

jeweiligen Ausschüsse haben? 

 

2. Inwieweit haben die Ortsteilbürgermeister*innen einen entsprechenden Zugang und wenn 

nicht, sollte es diesen nicht auch für sie geben? 

 

3. Inwieweit ist ein adäquater und passwortgeschützter Zugang auch ohne dienstlichen 

Laptop denkbar und auch aus Datenschutzsicht unproblematisch realisierbar? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

  

 

Frau Rothe-Beinlich, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
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09.11.2018, gez. i. A. xxxxx   

Datum, Unterschrift 
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